
Unterst�tzen statt
vertreten

Nachdem der Bundespr�sident im Februar diesen Jahres das Zustimmungs-
gesetz zur UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat, ist nun in gewiss
nicht konfliktfrei verlaufenden Diskussionsprozessen zu pr�fen, welche Kon-
sequenzen sich daraus f�r das deutsche Recht, insbesondere auch das
Betreuungs- und Unterbringungsrecht ergeben.

Das Betreuungsgesetz von 1990, ein versp�tetes Kind der Psychiatriereform,
welches erstmals die Politik mit der scheinbar rechtlosen Lage psychisch kranker
und mental beeintr�chtigter Menschen konfrontierte, setzte anstelle des
stigmatisierenden Entm�ndigungsrechts ein dem Menschenbild des Grund-
gesetzes entsprechendes Institut der Rechtsf�rsorge. Mit ihm kann Menschen,
deren rechtliche Handlungsf�higkeit infrage gestellt ist, ein Vertreter ihres
Willens und ihrer Interessen an die Seite gestellt werden.

Nun stellt aber die UN-Konvention den Grundsatz auf, dass jeder behinderte
Mensch als rechts- und handlungsf�hig zu gelten hat. Deshalb soll eine
stellvertretende Aus�bung seiner Rechte allenfalls dann zul�ssig sein, wenn
anders es zur Verletzung von Menschenrechten kommt, die durch das
�bereinkommen ebenfalls gesch�tzt sind. Stattdessen soll ihm die Unterst�tzung
verschafft werden, die er bei der Aus�bung seiner Rechts- und Handlungs-
f�higkeit bençtigt („supported decision-making“).

Eben so hat mancher in der Praxis bisher schon die Vorschriften des § 1901 BGB
verstanden. Doch der juristische Ideenhimmel spannt sich �ber die Praxis des
Umgangs mit psychisch beeintr�chtigten Menschen weit – das wurde nur zu oft
schon empirisch belegt. Sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechts- und
Handlungsf�higkeit zu unterst�tzen, erfordert mehr Zeit und kommunikative
Kompetenz, als von der Rechtsmacht des Vertretens Gebrauch zu machen. „Die
eigentliche Rechtshandlung erfordert die wenigste Zeit“, sagte k�rzlich Benno
Kiermeier, einer der V�ter des Betreuungsgesetzes. Die Konsequenz daraus:
Besondere Beziehungs- und Kommunikationsf�higkeiten, die nicht jedem von
Natur aus gegeben sind, m�ssen zur Professionalit�t des Betreuerberufs
gehçren, w�hrend ehrenamtliche Betreuer demgem�ß zu begleiten sind.

Konsequenzen daraus ergeben sich auch f�r die Gerichte und Behçrden. Justitia
ist bekanntlich blind, und das mitunter auch hinsichtlich der tats�chlichen
Folgen ihrer Entscheidungen f�r das Leben der betroffenen Menschen. Nicht
nur, dass �ber die Erforderlichkeit eines Einwilligungsvorbehalts mancherorts
sorgf�ltiger nachgedacht werden muss. Betreuung ist wie ein scharfes Messer,
mit dem Heil wie auch Unheil angerichtet werden kann. Wem man es in die Hand
gibt, den muss man auch angemessen kontrollieren, wie er mit ihm umgeht. Und
die Feststellung einer Krankheit oder Behinderung wird k�nftig noch weniger
reichen, um die Betreuungsbed�rftigkeit eines Menschen zu belegen. Stattdessen
ist mit mehr als der bisher oft praktizierten fachlichen Kompetenz nachzuweisen,
dass keine geeignete Alternative ohne Vertretungsmacht realisierbar ist.
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